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Das Amtsblatt der Stadt Coswig (Anhalt) 

Elbe-Fläming-Kurier

18. Jahrgang Donnerstag, den 1. Februar 2024 Woche 5, Nummer 3
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Bereitschaftsdienste Elbe-Fläming-Kurier
(für diese Angaben übernimmt die Redaktion keine Gewähr!)

Spruch der Woche
„OB´S WARM, OB´S KALT, IN JEDEM FALL VIEL 

NARREN GIBT´S IM KARNEVAL!“

Ärztlicher Notdienst
Die ärztliche Notversorgung der Orte und Ortsteile der 
Stadt Coswig (Anhalt):

Die Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung können Sie 
bei dringender ärztlicher Hilfe unter der bundesweite Ruf-
nummer 116 117 anwählen.

Bereitschaftsdienst der Zahnärzte
Notdienst für Coswig (Anhalt) und Ortschaften:
Der Bereitschaftsdienst ist an den folgenden Tagen in der 
Zeit von 9.00 - 11.00 Uhr in der eigenen Praxis erreichbar.

03.02 – 
04.02.2024

Herr ZA Preißler Luchstr. 26
06862 Dessau-Roßlau
Tel.: 034901 - 82219

10.02 – 
11.02.2024

Frau ZÄ Helling Porsestr. 1
06862 Dessau-Roßlau
Tel.: 034901 - 82822 Stadt Coswig (Anhalt)

Zur Gefahrenabwehr ist außerhalb der Dienstzeiten des 
Ordnungsamtes der Stadt Coswig (Anhalt) prinzipiell die 
Integrierte Leitstelle des Landkreises Wittenberg unter der 
Tel.-Nr.: 03491 19222 zu informieren.

Stadtwerke Coswig (Anhalt)
Bei Störungen oder Havarien im Zuständigkeitsbereich der 
Stadtwerke Coswig (Anhalt) für die Trinkwasserversorgung 
innerhalb der Stadt Coswig (Anhalt) und den Ortschaften 
Zieko, Düben, Buko, Klieken mit Ortsteil Buro sowie 
bei Störungen oder Havarien bei der Wärmeversorgung 
im Wohngebiet Beethovenring und im kommunalen Be-
reich der Stadt Coswig (Anhalt) kann werktags in der Zeit 
von 16:00 bis 07:00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen die 
Integrierte Leitstelle des Landkreises Wittenberg unter der 
Tel.-Nr.: 03491 19222 informiert werden.
Die Integrierte Leitstelle Wittenberg ist hierbei nicht für die 
Beseitigung der jeweiligen Störung oder Havarie verant-
wortlich!
Grundsätzlich sind bei Störungen oder Havarien im Bereich 
der Strom-, Wasserver- und -entsorgung, Telekommunika-
tion sowie der Wärmeversorgung, die jeweiligen Anbieter/
Leistungserbringer zu informieren. Die dazu notwendigen 
Erreichbarkeiten können aus der Abrechnung sowie den 
Liefer-/Leistungsverträgen oder dem Internet entnommen 
werden.

Abwasserverband Coswig (Anhalt)
Bei Stör- und Havariefällen der Abwasserentsorgung im 
Verbandsgebiet Coswig (Anhalt), (Stadt Coswig (Anhalt), 
Ortsteile der Stadt Coswig Zieko, Buko, Cobbelsdorf/Pülzig, 
Düben, Klieken/Buro, Köselitz, Möllensdorf, Senst, Wörpen/
Wahlsdorf sowie Lutherstadt Wittenberg mit dem Ortsteil 
Griebo) ist zu den Geschäftszeiten – Montag bis Donners-
tag von 07.30 Uhr bis 16.00 Uhr und Freitag von 07.30 Uhr 
bis 14.30 Uhr der Abwasserverband Coswig (Anhalt) unter 
der Ruf-Nr. 034903 5230 und in den übrigen Zeiten sowie 
an Sonn- und Feiertagen der Bereitschaftsdienst des Ab-
wasserverbandes Coswig (Anhalt) unter der Tel.-Nr.: 0173 
3858479 erreichbar.

Bereitschaft Heidewasserwasser GmbH

Trinkwasser: 039207 95090
Abwasser: Zerbst -> 03923 610444

Möckern -> 039221 60937

REMONDIS GmbH & Co. KG (Region Nord 
– Klieken An der B 187)
Öffnungszeiten:
Mo., Mi., Do., Fr.   08:00 – 17:00 Uhr
Di.   08:00 – 18:00 Uhr
jeden 2. und 4. Samstag im Monat   9 bis 12 Uhr
Tel.: 034903 5150
Aus infektionshygienischen Gründen sind längere Wartezei-
ten durch eingeschränkte Kapazitäten und umzusetzende 
Abstandsregelungen einzuplanen.

Beerdigungsinstitute
Antea Bestattungen
Tag und Nacht dienstbereit, auch an Sonn- und Feiertagen
Tel.: 034903/6 22 93
Coswig (Anhalt), Wittenberger Str. 73 (Eingang Friedhof)

Beerdigungsinstitut Kossack
Tag und Nacht dienstbereit, auch an Sonn- und Feiertagen
Roßlau, Berliner Straße 44, Tel.: 034901 8950
Coswig (Anhalt), Wittenberger Str. 53, Tel.: 034903 62996

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Donnerstag, dem 15. Februar 2024

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge:
Freitag, den 2. Februar 2024

Annahmeschluss für Anzeigen:
Dienstag, der 6. Februar 2024, 9.00 Uhr
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• Öffentliche Bekanntmachung Stadt Coswig (Anhalt)
Bekanntmachung über die Möglichkeit der Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und die Erteilung 
von Wahlscheinen für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters der Stadt Coswig (Anhalt) am  
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• Öffentliche Bekanntmachung Stadt Coswig (Anhalt)
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• Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachung über die Auslegung der Planunterlagen im Planfeststellungsverfahren für das Vorhaben 
„Ausbau/Rückverlegung Deich Buro“ Seite 5

• Öffentliche Bekanntmachung
Bodenordnungsverfahren Moritz Seite 6

• Öffentliche Bekanntmachung
Straßenabschnitt zwischen Pülzig und Möllensdorf wird umfassend saniert Seite 7
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- Herausgeber: Stadtverwaltung Coswig (Anhalt), Am Markt 1, 
 06869 Coswig (Anhalt)
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Bekanntmachung

über die Möglichkeit der Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und die Erteilung 
von Wahlscheinen für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters der Stadt Coswig (Anhalt) 
am 25. Februar 2024

1. Die Wählerverzeichnisse für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters am 25. Februar 2024 für die Wahlbezirke 
der Stadt Coswig (Anhalt) liegen in der Zeit vom 05. Februar 2024 bis 09. Februar 2024 während der Dienststunden 
im Bürgerservice der Stadt Coswig (Anhalt), EG Rathaus, Am Markt 1, 06869 Coswig (Anhalt) für Wahlberechtigte zur 
Einsicht aus. Der Ort der Auslage ist barrierefrei zu erreichen. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der Auslegungsfrist, spätestens am 09. 
Februar 2024 bis 12.00 Uhr, bei der Stadt Coswig (Anhalt), Am Markt 1, 06869 Coswig (Anhalt) einen Antrag auf Berich-
tigung des Wählerverzeichnisses stellen. Der Antrag kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt 
werden. Soweit die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, sind die erforderlichen Beweismittel beizubringen.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 04. Februar 2024 eine 
Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss einen 
Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellen, um nicht Gefahr zu laufen, dass das Wahlrecht nicht ausge-
übt werden kann.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des Wahlbezirkes oder 
durch Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist für die Berichtigung des Wählerverzeichnisses 
versäumt hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist entstanden ist.
5.3 Wahlscheinanträge können bei der Stadt Coswig (Anhalt) mündlich oder schriftlich gestellt werden. Die Schriftform gilt 

auch durch Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare elektronische Übermittlung als gewahrt. Eine telefo-
nische Antragstellung ist unzulässig. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei der Antragstellung der Hilfe 
einer anderen Person bedienen. Der Antragsteller muss Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum und seine Wohn-
anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) angeben. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.

5.4 Wahlscheine können beantragt werden:
- von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Personen bis zum 23. Februar 2024, 18.00 Uhr;
- von nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenen wahlberechtigten Personen unter den unter Nr. 5.2. Buchstaben 

a) bis b) angegebenen Voraussetzungen bzw. von Personen, die bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung den 
Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen können, bis zum Wahltage, 15.00 Uhr.

6. Inhaber von Wahlscheinen können in einem beliebigen Wahlbezirk ihres Wahlbereiches oder durch Briefwahl wählen.
Bei der Briefwahl werden dem Wahlschein beigefügt
- ein amtlicher Stimmzettel des Wahlbereiches,
- ein amtlicher Stimmzettelumschlag,
- ein amtlicher Wahlbriefumschlag (welcher freigemacht, mit vollständiger Anschrift des Gemeindewahlleiters, der 

Nummer des Wahlscheines und dem Vermerk „Wahlbrief“, versehen ist)
- ein Merkblatt zur Briefwahl.

An einen anderen als den Wahlberechtigten persönlich dürfen Wahlschein und Briefwahlunterlagen nur ausgehändigt wer-
den, wenn die bevollmächtigte Person vom Wahlberechtigten bereits auf dem Wahlscheinantrag benannt wurde oder die 
Berechtigung zum Empfang, etwa im Fall des § 24 Abs. 5 Satz 3 KWO LSA, durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird. § 24 Abs. 1 Satz 5 KWO LSA gilt entsprechend. Von der Vollmacht kann nur Gebrauch gemacht wer-
den, wenn die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor der Emp-
fangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. Die 
ausgebende Behörde vermerkt dies auf dem Wahlscheinantrag. Mit Aushändigung der Unterlagen an eine andere Person 
erfolgt eine Mitteilung hierüber an die Wohnanschrift des Wahlberechtigten unter Angabe des Namens der bevollmäch-
tigten Person und des Datums der Ausgabe. Zur Umsetzung der Regelung des Satzes 3 sind Gemeinden und Verbands-
gemeinden befugt, personenbezogene Daten von bevollmächtigten Personen und Wahlberechtigten zu verarbeiten. Im 
Einzelnen dürfen folgende Daten verarbeitet werden:
1. Familienname, Vorname, Geburtsdatum und Anschrift der bevollmächtigten Person,
2. die Anzahl der vertretenen Wahlberechtigten sowie
3. Familienname, Vorname, Geburtsdatum und Anschrift des jeweils vertretenen Wahlberechtigten.

Kaatz
Stadtwahlleiter (Im Original unterschrieben)
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Öffentliche Bekanntmachung: Beschlussübersicht der  
28. Sitzung des Stadtrates der Stadt Coswig (Anhalt) vom 16.01.2024

öffentlicher Teil

Beschluss Abstimmungs-
ergebnis

COS-BV-493/2024
Annahme von Spenden an die Stadt Coswig 
(Anhalt) im Haushaltsjahr 2023/2024

Ja 21 Nein 0 
Enthaltung 0 
Befangen 0

COS-BV-484/2023
Entscheidung über die Beteiligung an einer 
Ausschreibung für die Gemeinschafts-
baumaßnahme 
B187/B107 OD Coswig (Anhalt) – Flieth

Ja 17 Nein 4 
Enthaltung 0 
Befangen 0

Die in dieser Sitzung gefassten Beschlüsse finden Sie auf der 
Homepage der Stadt Coswig (Anhalt) unter
https://www.coswig-anhalt.info/sessionnet/buergerinfo/si0057.
php?__ksinr=3731

Satzungen und Verordnungen finden Sie im Ortsrecht unter
https://www.coswigonline.de/de/ortsrecht/das-ortsrecht-der-
stadt-coswig-anhalt-21102019.html

und können im Rathaus, Am Markt 1, 06869 Coswig (Anhalt) 
während der Öffnungszeiten eingesehen und kostenpflichtig 
kopiert werden.

H.-P. Klausnitzer
1. Stellv. des Vorsitzenden des Stadtrates

Bekanntmachung über die Auslegung der Planunterlagen im Planfeststellungsverfahren 
für das Vorhaben „Ausbau/Rückverlegung Deich Buro“

Vorhabenträger: Landesbetrieb für Hochwasserschutz 
und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW)
Für das o. g. Vorhaben wird auf Antrag des Landesbetriebes 
für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt 
(LHW) vom 06.10.2023 ein Planfeststellungsverfahren nach § 67 
Abs. 2 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaus-
haltsgesetz-WHG) in Verbindung mit § 68 Abs. 1 WHG sowie § 
1 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz Sachsen-Anhalt (VwVfG 
LSA) und der §§ 72 bis 75 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwV-
fG) durchgeführt.

Der Plan (Erläuterungsbericht, Karten und Pläne) liegt im Zeit-
raum

vom 12.02.2024 bis 11.03.2024

in der Stadt Coswig (Anhalt)
im Bau- und Ordnungsamt – Bereich Bauverwaltung im Amts-
haus, 1. OG, Zimmer 207
Am Markt 13
06869 Coswig (Anhalt)

während der Dienstzeiten

Montag: 09.00 – 12.00 Uhr
Dienstag: 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch: 09.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag: 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr
Freitag: 09.00 – 12.00 Uhr

zur Einsichtnahme aus.
Gegenstand des Planfeststellungsantrages ist die Rückverle-
gung des Deiches Buro stromauf der Autobahnbrücke bei Elb-
km 246,5. Das Vorhaben umfasst im Wesentlichen den Neubau 
eines rückverlegten Deiches sowie die Schlitzung und den teil-
weisen Rückbau des Bestandsdeiches.
Bestandteil der Zulassungsentscheidung ist die Prüfung der 
Umweltverträglichkeit.
Gemäß § 7 Abs. 3 des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) entfällt für dieses Vorhaben die allgemeine 
Feststellung der UVP-Pflicht, da der LHW die Durchführung ei-
ner Umweltverträglichkeitsprüfung beantragt hat.
Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt (LVwA) als zustän-
dige Behörde hat das Entfallen der Vorprüfung als zweckmäßig 

erachtet. Für dieses Vorhaben besteht UVP-Pflicht. Die Ent-
scheidung der zuständigen Behörde ist nicht anfechtbar. Der 
UVP-Bericht ist Bestandteil der im o. g. Zeitraum ausgelegten 
Planunterlagen.
Neben dem UVP-Bericht sind der Landschaftspflegerische Be-
gleitplan, die FFH-Verträglichkeitsprüfung „Dessau-Wörlitzer 
Elbauen“, die FFH-Ausnahmeprüfung „Dessau-Wörlitzer Elbau-
en“, SPA Verträglichkeitsprüfung „Mittlere Elbe einschließlich 
Steckby-Löderitzer Forst“, der Artenschutzrechtliche Fachbei-
trag und der Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie Bestandteil 
der Planunterlagen.
Fragen zum Umweltrecht i. S. des UVPG sind im Rahmen dieser 
Anhörung an das LVwA zu richten. Es gilt die unten genannte 
Frist bis zum 11.04.2024.

Die Planunterlagen können für die Dauer der Auslegung auch 
über den folgenden Link abgerufen werden: http://www.lvwa.
sachsen-anhalt.de/service/planfeststellungsverfahren
Es wird darauf hingewiesen, dass die Einstellung der Planunter-
lagen auf der Internetseite des Landesverwaltungsamtes keine 
Auslegung gemäß § 73 Abs. 3 Satz 1 VwVfG darstellt. Maßgeb-
lich ist der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen (§ 27a 
Abs. 1 Satz 4 VwVfG).

1. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt wer-
den, kann bis spätestens einen Monat nach Ablauf der 
Auslegungsfrist, das ist bis zum 11.04.2024, bei der Stadt 
Coswig (Anhalt) Einwendungen gegen den Plan schriftlich 
oder zur Niederschrift erheben. Die Einwendungen können 
auch beim Landesverwaltungsamt, Sitz Halle (Saale), Re-
ferat 404, Ernst-Kamieth-Str. 2, 06112 Halle (Saale) schrift-
lich bzw. zur Niederschrift in der Dessauer Str. 70, Raum 
201, 06118 Halle erhoben werden.
Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und 
das Maß seiner Beeinträchtigung erkennen lassen.
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen 
ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtli-
chen Titeln beruhen (§ 1 Abs. 1 VwVfG LSA i, V, m. § 73 
Abs. 4 Satz 3 VwVfG),
Die vorgenannten Ausführungen gelten auch für die Abga-
be der Stellungnahmen der im Land Sachsen-Anhalt an-
erkannten Naturschutzvereinigungen (§ 73 Abs. 4 Satz 5 
und 6 VwVfG).
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2. Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Un-
terschriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter 
gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige 
Eingaben), gilt für das Verfahren derjenige Unterzeich-
ner als Vertreter der übrigen Unterzeichner, der darin mit 
seinem Namen, seinem Beruf und seiner Anschrift als 
Vertreter bezeichnet ist, soweit er nicht von ihnen als Be-
vollmächtigter bestellt worden ist. Vertreter kann nur eine 
natürliche Person sein. Gleichförmige Einwendungen, die 
die vorgenannten Angaben nicht deutlich sichtbar auf jeder 
mit einer Unterschrift versehenen Seite enthalten, können 
unberücksichtigt bleiben (§ 17 Abs. 1 und 2 sowie § 72 
Abs. 2 VwVfG).
Endet die Vertretungsmacht des Vertreters, so kann die 
Behörde die nicht mehr Vertretenen auffordern, innerhalb 
einer angemessenen Frist einen gemeinsamen Vertreter 
zu bestellen. Sind mehr als 50 Personen aufzufordern, so 
kann die Behörde die Aufforderung ortsüblich bekanntma-
chen. Wird der Aufforderung nicht fristgemäß entsprochen, 
so kann die Behörde von Amts wegen einen gemeinsamen 
Vertreter bestellen (§ 1 Abs. 1 VwVfG LSA i. V. m. § 17 Abs. 
4 VwVfG).

3. Rechtzeitig erhobene Einwendungen werden in einem Ter-
min erörtert, der noch ortsüblich bekannt gemacht wird.
Diejenigen, die fristgerecht Einwendungen erhoben haben, 
bzw. bei gleichförmigen Einwendungen der Vertreter, wer-
den von dem Termin gesondert benachrichtigt.
Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so 
können sie durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden (§ 1 Abs. 1 VwVfG LSA i. V. m § 73 Abs. 5 Nr. 4a 
VwVfG).
Beim Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungs-
termin kann auch ohne ihn verhandelt werden. Der Erör-
terungstermin ist nicht öffentlich. Die Anhörungsbehörde 
kann auf eine Erörterung im Sinne des 73 Abs. 6 VwVfG 
verzichten. Ein Erörterungstermin findet nicht statt, wenn 
a) Einwendungen gegen das Vorhaben nicht oder nicht 
rechtzeitig erhoben worden sind, b) die rechtzeitig erho-
benen Einwendungen zurückgenommen worden sind, c) 
ausschließlich Einwendungen erhoben worden sind, die 
auf privatrechtlichen Titeln beruhen, oder d) alle Einwender 
auf einen Erörterungstermin verzichten.

4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von 
Einwendungen oder Teilnahme am Erörterungstermin ent-
stehende Kosten werden nicht erstattet.

5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der 
Planfeststellung dem Grunde nach zu entscheiden sind, 
werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem 
gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt.

6. Über die Einwendungen wird nach Abschluss des Anhö-
rungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde ent-
schieden.
Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststellungsbe-
schluss) an die Einwender kann durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen 
vorzunehmen sind (§ 1 Abs. 1 VwVfG LSA i. V. m § 73 Abs. 
5 Nr. 4 b VwVfG).

7. Hinweis zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
Aufgrund der DSGVO wird darauf hingewiesen, dass im 
Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit im o. g. Plan-
feststellungsverfahren die erhobenen Einwendungen und 
darin mitgeteilten personenbezogenen Daten ausschließ-
lich für das Planfeststellungsverfahren von der Anhörungs- 
und Planfeststellungsbehörde (Landesverwaltungsamt, 
Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 Halle (Saale) gespeichert 
und verarbeitet werden. Die persönlichen Daten werden 
benötigt, um den Umfang der Betroffenheit beurteilen zu 
können. Sie werden so lange gespeichert, wie dies unter 
Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die 
Aufgabenerfüllung erforderlich ist.
Die Daten können an die Vorhabenträgerin und ihre mitar-
beitenden Büros zur Auswertung der Stellungnahmen wei-
tergegeben werden. Insoweit handelt es sich um eine er-
forderliche und somit rechtmäßige Verarbeitung aufgrund 
einer rechtlichen Verpflichtung gern. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. 
c DSGVO, an der darüber hinaus ein berechtigtes Interesse 
gern. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO besteht. Die Vor-
habenträgerin und deren Beauftragte sind zur Einhaltung 
der DSGVO verpflichtet. Auf Verlangen des Einwenders 
können dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht 
werden, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung 
des Verfahrens nicht erforderlich sind.
Werden personenbezogene Daten verarbeitet, so hat der 
Betroffene das Recht, Auskunft über die zu seiner Person 
gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). Sollten 
unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, 
steht ihm ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). 
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so kann die 
Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangt 
sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt wer-
den (Art. 17,18 und 21 DSGVO).

Coswig (Anhalt), den 18.01.2024

………………………………. 
A. Clauß
(im Original unterzeichnet und gesiegelt)

Amt für Landwirtschaft,
Flurneuordnung und Forsten Anhalt
Kühnauer Straße 161
06846 Dessau-Roßlau  Dessau-Roßlau, den 22.12.2023

Bodenordnungsverfahren Moritz

Verf.-Nr. 611/2-ZE-26/92

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Öffentliche Bekanntmachung

Schlussfeststellung

Im Bodenordnungsverfahren Moritz wird hiermit gemäß § 63 
Abs. 2 des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes (LwAnpG), in 
der Fassung vom 03.07.1991 (BGBl. I S. 1418), zuletzt geändert 
durch Artikel 136 des Gesetzes vom 10.August 2021 (BGBl. I 
S. 3436), in Verbindung mit § 8 Abs. 1 des Flurbereinigungsge-
setzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), 
zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19. Dezem-
ber 2008 (BGBL. I S. 2794 die Schlussfeststellung erlassen und 
folgendes festgestellt:

1. Die Ausführung des Bodenordnungsverfahrens nach dem 
Bodenordnungsplan in der Fassung seiner Nachträge I und 
II zum Bodenordnungsplan ist bewirkt.

2. Den Beteiligten stehen keine Ansprüche mehr zu, die im 
Bodenordnungsverfahren hätten berücksichtigt werden 
müssen.

3. Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft sind abge-
schlossen.
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Mit der Zustellung der unanfechtbaren Schlussfeststellung an 
die Teilnehmergemeinschaft ist das Bodenordnungsverfahren 
beendet. Gleichzeitig erlischt die Teilnehmergemeinschaft des 
Verfahrens als Körperschaft öffentlichen Rechts.
Der Stadt Zerbst/Anhalt werden die in § 150 FlurbG bezeichne-
ten Unterlagen zur Aufbewahrung übergeben.

Begründung:
Die Ausführung des Bodenordnungsverfahrens nach dem Bo-
denordnungsplan in der Fassung seiner Nachträge I und II zum 
Bodenordnungsplan ist in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht 
bewirkt.
Alle Festsetzungen des Bodenordnungsplanes in der Fassung 
seiner Nachträge I und II sind ordnungsgemäß ausgeführt wor-
den.
Die gegenseitigen Verpflichtungen und Ansprüche aus dem 
Bodenordnungsplan in der Fassung seiner Nachträge I und II 
zwischen den Beteiligten, der Teilnehmergemeinschaft und der 
Flurbereinigungsbehörde sind unanfechtbar erledigt.
Des Weiteren sind alle Anträge und Widersprüche der Beteilig-
ten erledigt.
Die öffentlichen Bücher sind berichtigt.
Die gemeinschaftlichen Anlagen sind entsprechend ihrer 
Zweckbestimmung in dem festgelegten Umfang ordnungsge-
mäß ausgebaut. Ihre laufende Unterhaltung ist auf die Unterhal-
tungspflichtigen übergegangen.
Die Kasse der Teilnehmergemeinschaft wurde ordnungsgemäß 
abgeschlossen. Aufgaben, die die Teilnehmergemeinschaft 
noch zu erfüllen hätte, sind nicht bekannt.
Die Voraussetzungen für die Schlussfeststellung nach § 149 
FlurbG liegen somit vor.

RECHTSBEHELFSBELEHRUNG
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Amt für Landwirtschaft, Flur-

neuordnung und Forsten Anhalt in Dessau-Roßlau, Kühnauer 
Straße 161, 06846 Dessau-Roßlau erhoben werden.

gez. Friedrich

Datenschutzrechtliche Hinweise zur Berücksichtigung der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 (ABl. L 119 S. 1), in 
der jeweils geltenden Fassung (Datenschutz-Grundverordnung 
- nachfolgend: DS-GVO)
Im oben genannten Bodenordnungsverfahren werden auf der 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchst. c und e in Verbindung mit 
Art. 6 Abs. 3 Satz 1 DS-GVO, § 4 Datenschutz-Grundverord-
nungs-Ausfüllungsgesetz Sachsen-Anhalt vom 18. Februar 
2020 (GVBl. LSA S. 25), in der jeweils geltenden Fassung perso-
nenbezogene Daten von Teilnehmern, sonstigen Beteiligten und 
Dritten verarbeitet. Nähere Informationen zu Art und Verwen-
dung dieser Daten, den zuständigen Ansprechpartnern sowie 
Ihren Rechten als betroffene Person können Sie auf der Inter-
netseite https://alff.sachsen-anhalt.de/alff-anhalt/datenschutz/ 
abrufen.

Hinweis zur Veröffentlichung:
Sie können zur Informationserlangung das ALFF Anhalt kontak-
tieren:
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt 
(ALFF Anhalt)
Kühnauer Straße 161, 06846 Dessau-Roßlau
Telefon: +49 340 6506 -0
Telefax: +49 340 6506 -601
E-Mail: poststelleDE@alff.mule.sachsen-anhalt.de

Bei datenschutzrechtlichen Problemen können Sie sich auch 
direkt an den Datenschutzbeauftragten des Amtes wenden:
E-Mail: Datenschutzbeauftragter-ALFF-Anhalt@alff.mule.sach-
sen-anhalt.de

Bekanntmachung

Straßenabschnitt zwischen Pülzig und Möllensdorf wird umfassend saniert

Autofahrer, die im Landkreis Wittenberg auf der Landesstraße (L) 123 unterwegs sind, müssen sich für mehrere Wochen auf 
Behinderungen einstellen. Grund dafür sind umfangreiche Sanierungsarbeiten zwischen Pülzig und Möllensdorf, die voraus-
sichtlich Anfang Februar beginnen sollen.
Das Land Sachsen-Anhalt investiert knapp 1,3 Millionen Euro in die Fahrbahnerneuerung des rund 3 Kilometer langen Ab-
schnitts. Hier werden die Asphaltbinder und -deckschicht abgefräst und anschließend neu aufgebaut. Zuvor müssen jedoch 
zwei Durchlässe, die den Mühlbach Möllensdorf und den Grieboer Bach unter der Straße entlangführen, durch neue ersetzt 
werden. Eine Instandsetzung der alten Bauwerke kommt aufgrund der starken Schädigung nicht mehr in Betracht.
Neben der Gewährleistung des Fließgewässersystems erfüllen die neuen Durchlässe künftig auch eine ökologische Funktion. 
Sie sind baulich so angelegt, dass hier beispielsweise Fischotter und verschiedene Amphibienarten die Straße sicher unterque-
ren können. Allein die aufwändige Erneuerung der Bauwerke kostet rund 630.000 Euro.
Für die erforderlichen Arbeiten muss der Streckenabschnitt voll gesperrt werden. Die Umleitung aus Richtung Coswig ist über 
die Kreisstraße (K) 2376 in Richtung Cobbelsdorf, dann weiter über die L 122 Senst und L 124 Straach sowie die L 123 Pülzig 
ausgeschildert (Gegenrichtung analog).
Planmäßig sollen die Arbeiten Anfang Mai abgeschlossen werden, so dass der Verkehr dann wieder ungehindert auf der L 123 
rollen kann.

Rene Hädicke
Fachgruppe Betriebsdienst
LSBB Sachsen-Anhalt
Regionalbereich Ost
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Wir bilden aus!

Wir schreiben zum 01.08.2024 einen Ausbildungsplatz für die dreijährige  
Ausbildung zum/zur

staatlich anerkannten Erzieher  
(m/w/d)

aus.

Die ausführliche Stellenausschreibung finden Sie unter:

https://bewerbermanagement.net/9dpws

Mit der Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten Erzieher (m/w/d) machst du 
den Schritt in eine zuverlässige, spannende und vielfältige Zukunft. Ist dein In-
teresse nun endgültig geweckt? Dann bewirb dich bitte online bis spätestens 
29.02.2024.

gez. Axel Clauß
Bürgermeister
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Veranstaltungen

Vorläufige Veranstaltungsübersicht in der Stadt Coswig (Anhalt)

Datum Veranstaltung
18.02.2024 Stadtmasters Skat
25.02.2024 Stadtmasters Kegeln
02.03.2024 Stadtmasters Volleyball
03.03.2024 Stadtmasters Fußball
10.03.2024 Stadtmasters Schach
06.04.2024 Regionalmarkt Frühling
14.04.2024 Stadtmasters Dart
20.04.2024 Stadtmasters Badminton
27.04.2024 Stadtmasters Pétanque (Boule)
01.06.2024 Tag der offenen Tür der Ortsfeuerwehr Coswig (Anhalt)
14. - 16.06.2024 700 Jahre Klieken (EIN-Klieken e.V.)
19.06.2024 Seniorentag
10.08.2024 Dorffest Buko
24. - 25.08.2024 800 Jahre Pülzig
30.08. – 01.09.2024 Rock around Barock +

Fest „VEREINt CoSwig (Anhalt) erLEBEN“
07.09.2024 Lesenacht
08.09.2024 Tag des offenen Denkmals
28.09.2024 Regionalmarkt Herbst
12. - 13.10.2024 Flakupa
09.11.2024 Martinstagumzug
15.12.2024 Adventsmarkt

Weitere Informationen auf www.coswigonline.de/veranstaltungskalender
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Naturpark Fläming / Sachsen-Anhalt
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Vorschau auf den März und April 2024

Frauentag – Männer erwünscht!   (Tagesfahrt)
Herzliche Einladung zur traditionellen Frauentags-Party. Wir 
feiern stimmungsvoll in der Bauernschänke Buko. Beginnen ge-
mütlich mit einem Kaffeegedeck und genießen zum Abendes-
sen die regionale Küche aus dem Fläming. Den musikalischen 
Rahmen gestaltet für uns Herr Hausmann mit seinen allseits 
beliebten Melodien.
Termin: Freitag, den 8. März 2024

„Salzkristall und Blütenzauber“   (Halbtagesfahrt)
Von April bis Oktober begrüßt die Solestadt Bad Dürrenberg zur 
5. Landesgartenschau in Sachsen Anhalt ihre Gäste. Die Be-
sucherinnen und Besucher werden im historischen Kurpark an 
der Saale romantische Gartenträume erleben, in unterschied-
lichen Epochen der europäischen Geschichte eintauchen und 
die wohltuende, heilende Salzluft genießen können.
Verantwortlich für dir salzige Luft ist das längste noch in Funk-
tion befindliche Gradierwerk Europas, ein imposantes Bauwerk 
von 636 Meter Länge und 12 Metern Höhe. Atmen Sie ruhig 
kräftig ein!
Termin: Freitag, den 26. April 2024

Anmeldungen und Informationen auch telefonisch möglich!

Kontakte:
Leiterin: Marion Hausmann
034903 52023
aussenstelle.coswig@drk-wittenberg.de
Verwaltung: Jacqueline Döhring
034903 52024
verwaltung.coswig@drk-wittenberg.de
Reisen: Anke Kappel
034903 52021
reisen.coswig@drk-wittenberg.de
Seniorentreff:
034903 52027

Die Erste Hilfe Kurse finden an allen Ausbildungsstandorten 
(Wittenberg, Jessen, Gräfenhainichen und Coswig statt.

Barzahler bitte die Gebühr passend mitbringen.
Anfragen von Firmen für Komplettkurse bitte direkt per Mail an:

ausbildung.wb@drk-wittenberg.de.
Direktkontakt Frau Schröder
03491 465119
03491 402493
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Wittenberg e.V.
Am Alten Bahnhof 11

Sozialstation Zerbst/ Bereich Coswig/Anhalt/

So erreichen Sie den Pflegedienst des DRK in der Eisenbahn-
straße 24:

Telefon:  034903-589825
Fax:  034903-589826
Email:  sozialstation.bereich.coswig@drk-wittenberg.de

Die DRK-Begegnungsstätte  
Coswig informiert
Wir haben freie Plätze in den Gymnastikgruppen – 
auch in den umliegenden Gemeinden.
Diese Gymnastik ist als sanftes Körpertraining zu sehen. Die 
Übungen werden rückengerecht und gelenkschonend erarbei-
tet. Dehn- und Stretch Übungen sorgen für den Muskelerhalt 
bzw. Muskelaufbau und lassen Sie schmerzfrei und bewegli-
cher werden.
Gemeinsam bewegen in der Gruppe bereitet Spaß und Freude!
Überzeugen Sie sich selbst! – Kostenlose Schnupperstunden 
sind jederzeit möglich.
DRK Coswig, Tel.: 034903 5200

Spezielle Angebote der Woche vom  
05.02. bis 09.02.2024

Montag, 05.02.24
14.00 Uhr Treffen der Brett- und Kartenspieler
Dienstag, 06.02.24

Wellnesszeit: abschalten und genießen!
Abfahrt 09.00 Uhr Besuch der Salz Oase Roßlau
10.00 Uhr „Moderne Medien“ mit Frau Lenz
14.00 – 16.00 Uhr Nähen unter Anleitung

Wir zeigen Ihnen, wie genäht wird und 
nehmen auch Änderungen entgegen

14.00 – 16.00 Uhr Das Kleider-Atelier ist für Sie geöffnet
18.30 Uhr Hatha Yoga in Cobbelsdorf
Mittwoch, 07.02.24
09.30 Uhr „Töpfern“ unter Anleitung von Frau 

Paasch
14:00 - 16:00 Uhr Zeit für Gespräche und Hilfe bei Formula-

ren sowie Anträgen für ALLE
19.30 Uhr Hatha-Yoga-Kurs in Coswig
Donnerstag, 08.02.24
10.00 – 12.00 Uhr Das Kleider-Atelier ist für Sie geöffnet
Freitag, 09.02.24
09.30 Uhr „Krabbelgruppe“ Treffpunkt für Mütter, 

Väter und Familien mit Babys ab der 6. 
Lebenswoche. Singen, Spielen, Kontakte 
knüpfen

Spezielle Angebote der Woche  
vom 12.02. bis 16.02.2023

Montag, 12.02.24
14.00 Uhr Treffen der Brett- und Kartenspieler
18.15 Uhr Hatha Yoga in Cobbelsdorf
Dienstag, 13.02.24
14.00 – 16.00 Uhr Nähen unter Anleitung

Wir zeigen Ihnen, wie genäht wird oder 
nehmen auch Änderungen entgegen

14.00 – 16.00 Uhr Das Kleider-Atelier ist für Sie geöffnet
18.30 Uhr Hatha Yoga in Cobbelsdorf
Mittwoch, 14.02.24
14:00 - 16:00 Uhr Zeit für Gespräche und Hilfe bei Formula-

ren sowie Anträgen für ALLE
14.30 Uhr SHG „Angst und Depressionen“ Grup-

pentreffen
19.30 Uhr Hatha-Yoga-Kurs in Coswig
Donnerstag, 15.02.24
10.00 – 12.00 Uhr Das Kleider-Atelier ist für Sie geöffnet
Freitag, 16.02.24
09.30 Uhr „Krabbelgruppe“ Treffpunkt für Mütter, 

Väter und Familien mit Babys ab der 6. 
Lebenswoche. Singen, Spielen, Kontakte 
knüpfen

Vereine und Parteien

epaper.wittich.de/2565

Ihr Amts- und Mitteilungsblatt
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Freitag, 20. Sep. Katzenmusik Nr. 5
19:30 Uhr Julian Dawson

Ein Mann und seine Gitarre – notfalls 
auch ganz ohne Strom mitten im Saal. 
Der Singer-Songwriter gibt nur wenige 
Konzerte in Deutschland – seinen 70. 
Geburtstag feiert er mit guten Freun-
den in Coswig.

Freitag, 11. Okt. Katzenmusik Nr. 6
19:30 Uhr Christian Christl und Axel Zwingenber-

ger
Boogie-Woogie der Weltklasse auf un-
serem 1912-er Bechsteinflügel

Freitag, 08. Nov. Katzenmusik Nr. 7
19:30 Uhr Lisa Canny & Band

Trad. Irish Folk gemischt mit Rock- und 
Popklängen – magische Harfenklänge 
und Tempo-Kaskaden auf dem Banjo 
– Lisa überzeugt mit einer starken Büh-
nenpräsenz und exzellenten Begleit-
musikern.

Initiative pro Coswig

Neues vom Friederike-Treff 5

Einladung zum Vor-Oster-Spaziergang
Auch in diesem Jahr soll es wieder frei nach Goethe heißen: 
„Vom Schmutz befreit sind Plätze und Auen durch des Bürgers 
helfende Hand …“

Der Friederike-Treff 5 ruft alle Coswiger Bürger zu einem ge-
meinsamen Arbeitseinsatz am Sonnabend, dem 16. März 
2024 von 10.00 - 14.00 Uhr, auf. Rechtzeitig vor der Sommer-
saison sollen Straßen, Plätze und Elbufer in Coswig und Um-
gebung von Müll und Unrat befreit sowie kleinere Schäden re-
pariert werden. „Es gibt zu viele Schmutzecken in Coswig und 
Umgebung. Damit sollten wir uns nicht abfinden. Jeder Bürger 
kann entsprechend seinen Fähigkeiten mithelfen, für Ordnung 
und Sauberkeit zu sorgen“, erklärt Helmtrud Ziska vom Frie-
derike-Treff 5. „Und wir fangen hier nicht bei Punkt Null an,“ 
verweist sie auf die vorjährige Aktion. Jeder Beteiligte kann 
selbst entscheiden, wo er am 16. März mit anpackt, ob in der 
Innenstadt, am Elbufer oder im Schillerpark, es gibt zahlreiche 
Möglichkeiten.
Besonders appellieren möchten wir wieder an Vereine, Institu-
tionen, Gewerbetreibende, Schulen, sowie Unternehmen sich 
einzubringen.
Von den umliegenden Ortschaften der Verwaltungsgemein-

Veranstaltungsplan Stadtverband  
der Arbeiterwohlfahrt Coswig e. V.
Begegnungsstätte Elbstr. 1, 06869 Coswig, 
Tel. 034903 31355

Monat Februar 2024

Montags Kaffeekränzchen
Mittwochs Spielnachmittag
Donnerstags Klöppeln
Rosenmontags-Kaffeenachmittag am 12,02.2024 
um 14.00 Uhr.
Wir laden herzlich dazu ein. Anmeldungen sind erwünscht!!
Am Donnerstag, d.15.02.24 fahren wir zur Salzoase.

Wir bitten um Anmeldung zu allen Veranstaltungen. Unse-
re Reisen sind auch für Personen geeignet, die nicht so gut 
zu Fuß sind.
Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen.

Michalke

Simonetti Haus Coswig  
(Anhalt)

Saison 2024
Swing, Blues, Boogie und mehr …

Fr., 22.03. und Sa., 23.03. RegioKom Berufsfindungsmesse mit 
Firmen der Region

Freitag, 05. April Katzenmusik Nr. 1
19:30 Uhr Historical Swing Dance Orchestra 

Leipzig
Wir lassen die Musik der 20er- bis 
50er-Jahre im Historischen Saal erklin-
gen – es darf auch getanzt werden!

Sonntag, 21. April
15 Uhr Frühlingskonzert Musikschule „Hein-

rich Berger“
Freitag, 03. Mai Katzenmusik Nr. 2
19:30 Uhr Tante Friedl

Bluegrass mit Magdalena Kriss, Bay-
ern und Dan Wall, New York
Dan begeisterte bereits 2021 mit „Old 
Salt“ im ausverkauften Saal – Stim-
mung und Spaß sind garantiert mit 
Banjo, Akkordeon und zwei mitreißen-
den Musiker*innen.

Freitag, 17. Mai
19 Uhr Weinverkostung mit unserem Part-

nerweingut Clemens, Rheinhessen
Freitag, 24. Mai Junge Musik im Simonetti Haus
19 Uhr Eine Bühne für den Nachwuchs der re-

gionalen Rock-Pop-Szene
Freitag, 19. Juli Katzenmusik Nr. 3
19:30 Uhr Bluesrudy mit Henry Heggen und Abi 

Wallenstein
Zweitauflage des ausverkauften Kon-
zerts im vorigen Jahr - heiße Sommer-
nacht mit rauchigen Bluesklängen

Freitag, 16. Aug. Katzenmusik Nr. 4
19:30 Uhr Paul Bartsch Band

Erstmals in Coswig – der Liedermacher 
mit Bandbegleitung und nachdenkli-
chen, tiefgründigen deutschen Texten
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Verkehrssicherheit in Buro
Am Montag den 05.02.2024 führt der ADAC Niedersachsen/
Sachsen-Anhalt seine nächste Verkehrsteilnehmerschulung 
durch.
Begonnen wird 16 Uhr in dem Gemeinderaum, Buroer Haupt-
straße24b.
Das Ziel dieser Veranstaltung ist es „Sicher Mobil“ zu bleiben, 
denn Unsicherheiten im Straßenverkehr führen zu Fehlern und 
Risiken.

Autofahren soll Spaß machen!

Fragen zur Vorfahrt, Geschwin-
digkeiten und Kreuzungen 
werden vom Fahrlehrer Klaus 
Lohmann in einer lockeren Ge-
sprächsrunde erläutert.
Wie immer ist die Veranstaltung 
kostenlos.
Folgeveranstaltungen sind ge-
plant.

Weitere Informationen gerne unter 
0177 6873725 Klaus Lohmann

schaft wissen wir aus dem Vorjahr, dass dort unabhängig vom 
Aufruf solche Initiativen stattfinden. Auch hier wäre es schön, 
wenn wir das wüssten, um es auch entsprechend würdigen zu 
können.
Um die Koordination des Einsatzes zu erleichtern, wird um 
eine möglichst zeitige Rückmeldung an den Friederike-Treff 5 
gebeten, spätestens jedoch bis zum 1. März 2024 (per E-Mail 
an h.ziska@yahoo.de, telefonisch unter 0177 8929236 oder mit 
einer schriftlichen Notiz in den Briefkasten H. Ziska, Friederi-
kenstr. 5).
Angegeben werden sollten: Verein/ Institution/ Privatperson? 
Personenanzahl? Kontaktmöglichkeit? Einsatzgebiet? Unter-
stützungsbedarf?
Außerdem wird von März bis August der schönste Blumenk-
übel der Stadt gesucht. Eine von der Stadt einberufene Jury 
trifft bis zum Stadtfest 2024 die Auswahl der Gewinner. Bürger 
der Stadt Coswig, die zur Verschönerung unserer Stadt beitra-
gen wollen, können auch selbst Patenschaften über Pflanzkü-
bel übernehmen. In diesem Fall melden Sie sich bitte bei Frau 
Madita Schoenwald
(m.schoenwald@coswig-anhalt.de, Tel. 034903 610316).
Die Initiative pro Coswig trifft sich am Donnerstag 7. März 
2024 ab 18.00 Uhr im Friederike-Treff 5 um wichtige Schwer-
punkte des Jahres zu diskutieren. Auch hier hoffen wir auf 
rege Beteiligung.
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Sportnachrichten

Wer holt den Siegerpokal 2024?
Für alle Sportbegeisterten veranstalten die Stadt Coswig (Anhalt) und der SV Blau-Rot Coswig e. V. gemeinsam 
Wettkämpfe in den Disziplinen Skat, Kegeln, Volleyball, Fußball, Schach, Dart, Badminton und Pétanque (Boule), um 
den oder die Stadtmaster zu ermitteln. Folgende Termine sind dafür vorgesehen:

18.02.2024 So Stadtmasters Skat
25.02.2024 So Stadtmasters Kegeln
02.03.2024 Sa Stadtmasters Volleyball
03.03.2024 So Stadtmasters Fußball

10.03.2024 So Stadtmasters Schach
14.04.2024 So Stadtmasters Dart
20.04.2024 Sa Stadtmasters Badminton
27.04.2024 Sa Stadtmasters Pétanque

Zugelassen sind die Wettkämpfe je nach Sportart für Einzelpersonen, Freizeit-, Hobby- und Firmenmannschaften.
Hier alle wichtigen Infos dazu:

Skat für alle Kegeln für alle
Datum Sonntag, 18.02.2024 Sonntag, 25.02.2024
Ort Lindenhof (Schloßstr. 19) Kegelbahn

(Geschwister-Scholl-Str. 47)
Zeit 10 - ca.15 Uhr 10 - ca.15 Uhr
Spielmodus 2 x 24er-Runde Einzel – 2 x 10 Wurf je Bahn
Spielplan vor Ort vor Ort
Anmeldeschluss 16.02.2024 22.02.2024

Volleyball für alle Fußball für alle
Datum Samstag, 02.03.2024 Sonntag, 03.03.2024
Ort Stadtsporthalle (Antonienhüttenweg 3) Stadtsporthalle (Antonienhüttenweg 3)
Zeit 9 Uhr, Ende offen 10 Uhr, Ende offen
Spielmodus Frauen und Männer 4 Feldspieler & 1 Torhüter
Spielplan vor Ort Vor Ort
Anmeldeschluss 27.02.2024 27.02.2024
Hinweise/Infos Jedes Team stellt Schiedsrichter und Ball.

Halle kann nur in Sportschuhen mit heller 
Sohle betreten werden.

Jedes Team stellt Schiedsrichter und Ball.
Halle kann nur in Sportschuhen mit heller Sohle betreten 
werden.

Schach für alle DART für alle
Datum Sonntag, 10.03.2024 Sonntag, 14.04.2024
Ort Lindenhof (Schloßstr. 19) Lindenhof (Schloßstr. 19)
Zeit 10 Uhr, Ende offen 10:00, Ende offen
Spielmodus Schnellschach 20min+10s Zug 501 double out, best of 5 legs,

¼ Finale best of 7 legs
Finale best of 9 legs

Spielplan vor Ort vor Ort
Anmeldeschluss 05.03.2024 11.04.2024,

max. 48 Teilnehmer
Hinweise/Infos Bitte Darts mitbringen!

Badminton für alle Pétanque (Boule) für alle
Datum Samstag, 20.04.2024 Samstag, 27.04.2024
Ort Sekundarschule Coswig

(Lange Straße 42 b)
Lerchenfeld (Lärchenstraße 40)

Zeit 9 Uhr, Ende offen 10-15 Uhr
Spielmodus Schleifchen-Turnier 13 Spiele, 1geg1, 2geg2

Kennenlerntraining am
11. & 25. April jeweils 18:00

Spielplan Vor Ort vor Ort
Anmeldeschluss 16.04.2024 25.04.2024
Hinweise/Infos Jedes Team stellt Schiedsrichter und Ball.

Halle kann nur in Sportschuhen mit heller 
Sohle betreten werden.

Kugeln werden gestellt!

ALLGEMEIN

Kosten Teilnahme Anmeldegebühren werden nicht erhoben.
Spenden für den SV Blau-Rot Coswig e.V. zur Durchführung der Veranstaltung sind erwünscht.

Anmeldung vereine@coswig-anhalt.info

Haftung Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Für Unfälle / Verletzungen / Diebstähle übernimmt der Veranstalter 
keine Haftung.

Hinweise / Infos Für einen Imbiss zu Sportlerpreisen ist gesorgt.
Glasflaschen in den Sportstätten sind nicht erlaubt.
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Trainingszeiten
- 5 Jahre  Do 15:30-16:15 Uhr  und 16:15-17:00 Uhr 

ÜL Julia NUR nach Voranmeldung unter blau-rot-coswig@web.de
MINI- F-Jugend    5 - 6 Jahre  Mi 15:30- - 8 Jahre  Mi 17-18:30 Uhr

ÜL Waltraud Fritze + Kati Metting + Kristin Wassermann + Cassandra Engel + Kathrin Sahl
E-Jugend              9 - 10 Jahre  Di 16-17:30 Uhr 

ÜL Mareike Aulich + Michael Schulze

D + C-Jugend    11-12 + 13-14 Jahre  Di 17-18:30 Uhr  und  Fr 15-16:30 Uhr
ÜL Antoinette Ulrich + Mareike Aulich

B-Jugend             15 16 Jahre    Di 17-18:30 Uhr  (TH Wilke-Schule)  u.  Do 18:30-20:00 Uhr
ÜL Heiko Paasch + Alexander Raab

S t a d t s p o r t h a l l Antonienhuettenweg 3 in 06869 Coswig (Anhalt)
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Termine:
Sa. 03.02. 9:30 Coswig KidsClub
So. 04.02. 17:00 Coswig Konzert am Lutherweg
Mo. 05.02. 14:30 Griebo Frauenkreis
Di. 06.02. 14:30 Senst Gemeindenachmittag
Mi. 07.02. 14:00 Coswig Gemeindenachmittag
Do. 08.02. 14:30 Buro Gemeindenachmittag

19:00 Zieko Vorbereitung für den Welt-
gebetstag

Di. 13.02. 14:00 Klieken Gemeindenachmittag
16:30 Zieko Konfitüre 8. Klasse

Mi. 14.02. 15:00 Zieko Gemeindenachmittag
Do. 150.2. 14:00 Düben Gemeindenachmittag

16:30 Zieko Konfitüre 7. Klasse

Coswiger Konzert am Lutherweg
Sonntag, 4. Februar 2024 | 17.00 Uhr | Faschingskonzert
Mit Dietrich Modersohn (Jena, Orgel) und Alena-Maria Stolle 
(Weimar, Gesang). Es erklingt eine Festmusik - mit heiterem 
und schwungvollem Kolorit passend zur Faschingszeit in der 
Sankt Nicolaikirche Coswig. Beide Musiker, die seit vielen Jah-
ren zusammenarbeiten, haben aus ihrem äußerst umfangrei-
chen Repertoire eine gleichermaßen exzellente und virtuose 
- wie auch überraschende Mischung musikalischer Kostbar-
keiten herausgesucht. Da kommen allseits berühmte, beliebte, 
aber auch unbekannte, sowohl dramatische als auch herrlich 
mitreißende, heitere Stücke zu Gehör wie etwa der „Holy Tan-
go“ von Oskar Gottlieb Blarr, der „Entertainer“ von Scott Joplin 
oder - zum Dahinschmelzen - das „Heia, heia, in den Bergen 
ist mein Heimatland“ von Emmerich Kálmán zu Gehör. Diet-
rich Modersohn erhielt erste musikalische Anregungen in der 
Thüringer Knabenchortradition, war später A-Kirchenmusiker 
in Frankfurt (Oder) und in Saalfeld, wirkte als musikalischer 
Leiter der Wuppertaler Kurrende, geht heute einer regen Kon-
zerttätigkeit als freiberuflicher Organist. Er hat darüber hinaus 
als Orgelsachverständiger Beispielfilme über 30 Orgeln seines 
Jenaer Kirchenkeises auf YouTube veröffentlicht. Alena-Maria 
Stolle musizierte u.a. mit dem Gewandhausorchester Leipzig, 
mit der Staatskapelle Weimar, mit der Jenaer Philharmonie so-
wie an der Oper Leipzig, am Theater Merano, dem Deutschen 
Nationaltheater Weimar und an der Semperoper Dresden und 
ist im In- und Ausland tätig. Die beiden werden uns zu froher 
Einkehr und beschwingt-tänzerischer Andacht veranlassen und 
mit Jubelklängen unterhalten.

Ein Hoffnungszeichen gegen Gewalt und Hass „… durch 
das Band des Friedens“
Zum Weltgebetstag 2024 aus Palästina
Die Gottesdienstordnungen für den Weltgebetstag am ers-
ten Freitag im März haben lange Entstehungsgeschichten. In 
Deutschland war diese mit der Veröffentlichung der Liturgie 
im September 2023 zunächst abgeschlossen. Angesichts der 
dramatischen Ereignisse in Israel und Palästina seit dem 7. 
Oktober hat das deutsche WGT-Komitee eine aktualisierte Ver-
sion der Gottesdienstordnung erarbeitet und im Januar 2024 
herausgegeben. Diese dient bundesweit als Grundlage für tau-
sende von ökumenischen Gottesdiensten zum Weltgebetstag. 
„Angesichts von Gewalt, Hass und Krieg in Israel und Palästina 
ist der Weltgebetstag mit seinem diesjährigen biblischen Motto 
aus dem Brief an die Gemeinde in Ephesus ´…durch das Band 
des Friedens` so wichtig wie nie zuvor“, betont die evangelische 
Vorstandsvorsitzende des WGT, Brunhilde Raiser. „Der Terror 
der Hamas vom 7. Oktober jedoch und der Krieg in Gaza haben 
die Bereitschaft vieler Menschen in Deutschland weiter verrin-
gert, palästinensische Erfahrungen wahrzunehmen und gelten 
zu lassen. Die neuen Erläuterungen sollen dazu beitragen, die 
Worte der palästinensischen Christinnen trotz aller Spannun-
gen hörbar zu machen.“ Auch das Plakat und die Postkarten 

Ev. Epiphaniasgemeinde Weiden
Große Markstr. 9
06862 Dessau-Roßlau, Tel.: 034901 949330

Gottesdienste und Termine

Ausblick:

7. Februar
15:30 Uhr: Hundeluft - Gemeindenachmittag
11. Februar - Estomihi
10:00 Uhr: Weiden - Gottesdienst (Pfrn. Simmering, W. Meitz)
13. Februar
09:30 Uhr: Rodleben - 
Kindergarten-Gottesdienst zum Fasching (J. Müller, W. Meitz)
14:30 Uhr: Meinsdorf - Frauenkreis
17:00 Uhr: Roßlau - Landeskirchliche Gemeinschaft
14. Februar
15:00 Uhr: Ragösen - Frauenkreis
19:00 Uhr: Weiden - Chorprobe
18. Februar - Invokavit
10:00 Uhr: Ragösen - Gottesdienst (Pfrn. Simmering, W. Meitz)
11:00 Uhr: Thießen - Gottesdienst (Pfrn. Simmering, W. Meitz)

Kindersingwoche 2024 6. bis 11. Februar Cyriakushaus 
Gernrode
Liebe Eltern und liebe Kinder,
auch im Jahr 2024 wird es wieder eine Kindersingwoche mit 
Musical geben, dass abschließend im Cyriakushaus in Gernro-
de und im Schlosstheater Ballenstedt aufgeführt werden soll.
Die Kindersingwoche wird in den Winterferien vom 6. bis 11. 
Februar stattfinden.
Weitere Infos erhalten Sie unter www.kindersingwoche.de.

J. Müller

Katholische Gemeinde St. Michael

04.02.2024, Sonntag
09.00 Uhr Hl. Messe
06.02.2024, Dienstag
08.00 Uhr Gottesdienst
11.02.2024, Sonntag
09.00 Uhr Gottesdienst
13.02.2024, Dienstag
08.00 Uhr Gottesdienst
14.02.2024, Aschermittwoch
09.00 Uhr Hl. Messe mit Aschenkreuz

Eine gesunde und frohe Zeit wünscht

K. Hoffmann

Ev. Regionalpfarramt Coswig-Zieko

Gottesdienste

So. 04.02. 9:00 Griebo Gottesdienst
10:30 Senst Gottesdienst

So. 11.2. 9:00 Coswig Gottesdienst mit Abend-
mahl im Gemeinderaum

10:30 Klieken Gottesdienst
Do. 15.02. 9:30 Coswig Andacht im Seniorenwohn-

park
Sa. 17.02. 18:00 Coswig Musikalische Vesper

Kirchliche Nachrichten
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wurden geändert, ein Zweig eines Olivenbaums ist jetzt dar-
gestellt. Die biblischen Texte der Gottesdienstordnung, beson-
ders Psalm 85 und Eph 4,1–7 können in der aktuellen Situati-
on tragen. Mit ihnen kann für Gerechtigkeit, Frieden und die 
weltweite Einhaltung der Menschenrechte gebetet werden. Die 
Geschichten der drei Frauen in der Gottesdienstordnung geben 
einen Einblick in Leben, Leiden und Hoffnungen in den besetz-
ten Gebieten. 
Sie sind Hoffnungskeime, die deutlich machen, wie Menschen 
aus ihrem Glauben heraus Kraft gewinnen, sich für Frieden zu 
engagieren. Ihre Erzählungen sind eingebettet in Lieder und 
Texte, die den Wunsch nach Frieden und Gerechtigkeit und 
vor allem die Hoffnung darauf ausdrücken. Gaza, Hamas, Is-
rael und Palästina sind aktuell Themen der Nachrichten. Wie 
die Situation zum 1. März sein wird, ist nicht absehbar. Wird 
weiterhin Krieg herrschen, wird es zumindest eine Waffenruhe 
geben oder wird ein Weg gefunden für eine sichere und gerech-
te Lebensmöglichkeit der Menschen in Israel und Palästina? 
Am 1. März 2024 wollen Christ*innen weltweit mit den Frauen 
des palästinensischen Komitees beten, dass von allen Seiten 
das Menschenmögliche für die Erreichung eines gerechten 
Friedens getan wird. Schließen auch Sie sich über Länder- und 
Konfessionsgrenzen hinweg zusammen, um auf die Stimmen 
von Frauen aus Palästina und ihre Sehnsucht nach Frieden 
in der Region zu hören und sie zu teilen. So kann der Welt-
gebetstag 2024 in dieser bedrückenden Zeit dazu beitragen, 
dass - gehalten durch das Band des Friedens - Verständigung, 
Versöhnung und Frieden eine Chance bekommen, in Israel und 
Palästina, im Nahen Osten und auch bei uns in Deutschland. 
Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee e. V.
Auch in unseren Gemeinden wird Weltgebetstag gefeiert. In 
Zieko treffen sich die Frauen am 8. und 22. Februar jeweils 
19.00 Uhr im Pfarrhaus zur Vorbereitung. Die Coswiger Frauen 
möchten alle Interessierten für den 19. Februar in das Pfarrhaus 
einladen. Ab 19.30 Uhr findet hier ein Abend mit Landesinfor-
mationen statt. Wir singen schon mal die Lieder aus der Got-
tesdienstordnung und informieren uns über Land und Leute. 
Herzliche Einladung an alle, die gerne mehr über Palästina er-
fahren möchten als das im Gottesdienst möglich ist.
Am 1. März finden die Gottesdienste parallel in Zieko und Cos-
wig statt. Der Weltgebetstag ist eine Laienbewegung und lebt 
davon, dass der Gottesdienst an möglichst vielen Orten gefei-
ert wird. Es soll eine Gebetskette entstehen. Auch wenn es frü-
her „Weltgebetstag der Frauen“ hieß, sind die Herren natürlich 
auch willkommen.

Anschrift, Öffnungszeiten und Ansprechpartnerinnen
Ev. Regionalpfarramt Coswig-Zieko
Schlossstraße 58, 06869 Coswig/Anhalt
Pfarrerin Adam, Telefon: 034903 489152
E-Mail: swantje.adam@kircheanhalt.de
Verwaltung des Regionalpfarramtes

Dienstag: 11.00 - 13.30 Uhr und 14.30 - 16.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Helma Mühlmann; Telefon: 034903 496159
E-Mail: helma.muehlmann@kircheanhalt.de

Kirchenbüro Coswig
Dienstag: 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.30 Uhr
Donnerstag: 9.00 - 12.00 Uhr
Angela Frenzel; Telefon: 034903 62938
E-Mail: st_nicolai@web.de oder angela.frenzel@kircheanhalt.de
Urlaub: 12.02. - 18.02.24

Kirchenbüro Zieko
Ev. Hoffnungsgemeinde Zieko, Dorfstr. 2, 06869 Coswig/Anhalt

Donnerstag: 10.00 - 16.00 Uhr und nach Vereinbarung
Helma Mühlmann, Telefon: 034903 62645
E-Mail: buero@hoffnungsgemeinde-zieko.de oder siehe oben

Anzeige(n)


